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2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17
Gebiet: östlich der Bundesstraße 404, südlich der Bahnhofstraße L 
92, ehemaliger Bahnhof Dwerkaten - Ripsbekkoppel
hier: Aufstellungsbeschluss

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status

Sachverhalt:
Die Gemeinde Lütjensee beabsichtigt im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEe) einen der 
Sparte Logistik (Verteilzentrum) zuzuordnenden Betrieb anzusiedeln. Die dafür erforderliche 
Flächengröße liegt bei ca. 5.000 m² Grundstücksfläche. Die dazu laufenden 
Grundstücksverhandlungen haben einen Stand erreicht, die eine Realisierungsnähe der 
Planungsabsichten erwarten lassen.
Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist derzeit im Text Teil B unter Ziffer 1.3 die allgemein 
zulässige Nutzung „Spedition und Auslieferungslager“ gemäß § 8(2) Nr. 2 BauNVO 
ausgeschlossen. Hieraus resultiert das Planungserfordernis zur 2. Änderung des 
Bebauungsplans. 
Neben der damit notwendig werdenden Änderung der Art der baulichen Nutzung ist auch zu 
prüfen, wie die weiterhin aufrechtzuerhaltenden Festsetzungen zur Beschränkung der 
Emissionen im eingeschränkten Gewerbegebiet mit der beabsichtigten Nutzung in Einklang 
zu bringen sind. 

Der Umwelt- und Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 04.07.2017 der 
Gemeindevertretung empfohlen, nachfolgenden Beschlussvorschlag anzunehmen.

Beschlussvorschlag:

1. Für das Gebiet östlich der Bundesstraße 404, südlich der Bahnhofstraße L 92,     
ehemaliger Bahnhof Dwerkaten - Ripsbekkoppel wird die 2. Änderung des  
Bebauungsplanes Nr. 17 aufgestellt. Es wird folgendes Planungsziel verfolgt:

- Änderung der Art und Maß der baulichen Nutzung

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2  
BauGB).

3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes und der Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, sowie der Nachbargemeinden soll 
das Büro IPP Ingenieurgesellschaft Possel u. Partner GmbH & Co. KG, Kiel beauftragt 
werden. 

4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher   
Belange und die Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 BauGB) soll schriftlich 
erfolgen.



5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die  
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll in  
Form einer zweiwöchigen öffentlichen Auslegung durchgeführt werden.

Abstimmungsergebnis:
Zahl der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter: 
davon anwesend:
Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

Bemerkung:
Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter von der Beratung 
und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der Abstimmung anwesend: ....

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:
Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Ripsbekkoppel“
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